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§ 40 Gefahrzeichen

 (1) Gefahrenzeichen mahnen, sich auf 
die angekündigte Gefahr einzurichten.
 (2) Außerhalb geschlossener Ort-
schaften stehen sie im allgemeinen 150 bis 
250 m vor den Gefahrstellen. Ist die Entfer-
nung erheblich geringer, so kann sie auf 
einem Zusatzschild angegeben sein, wie

 (3) Innerhalb geschlossener Ortschaf-
ten stehen sie im allgemeinen kurz vor der 
Gefahrstelle.
 (4) Ein Zusatzschild wie 

kann die Länge der Gefahrstrecke ange-
ben.
 (5) Steht ein Gefahrzeichen vor einer 
Einmündung, so weist auf einem Zusatz-
schild ein schwarzer Pfeil in die Richtung 
der Gefahrstelle, falls diese in der anderen 
Straße liegt.

 Zu § 40 Gefahrzeichen
1 I.  Gefahrzeichen sind nach Maßgabe des § 45 Abs. 9 Satz 4 anzuordnen. 

Nur wenn sie als Warnung oder Aufforderung zur eigenverantwortlichen 
Anpassung des Fahrverhaltens nicht ausreichen, sollte stattdessen oder 
bei unabweisbarem Bedarf ergänzend mit Vorschriftzeichen (insbeson-
dere Zeichen 274, 276) auf eine der Gefahrsituation angepasste Fahr-
weise hingewirkt werden; vgl. hierzu I. zu den Zeichen 274, 276 und 277.

2 II.  Die Angabe der Entfernung zur Gefahrstelle oder der Länge der Gefahr-
strecke durch andere als die in Abs. 2 und 4 bezeichneten Zusatzzeichen 
ist unzulässig.
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 (6) Gefahrzeichen im einzelnen: 

Zeichen 101

Gefahrstelle

Ein Zusatzschild kann die Gefahr näher 
bezeichnen. So warnt das

Zusatzschild

vor schlechtem Fahrbahnrand. Das

Zusatzschild

erlaubt, auf dieser Straße Wintersport zu 
treiben, gegebenenfalls zeitlich beschränkt, 
wie „9 – 17 h“.

 Zu Zeichen 101 Gefahrstelle
1 I.  Das Zeichen darf nicht anstelle der Zeichen 102 bis 151 dauerhaft ver-

wendet werden.
2 II.  Vor Schienenbahnen ohne Vorrang darf nur durch dieses Zeichen samt 

einem Zusatzzeichen z. B. mit dem Sinnbild „Straßenbahn“ (1048-19) 
oder dem Sinnbild aus Zeichen 151 gewarnt werden, bei nicht oder kaum 
benutzten Gleisen auch durch Zeichen 112.
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Zeichen 102

Kreuzung oder Einmündung
mit Vorfahrt von rechts

  Zu Zeichen 102 Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts 
1 Das Zeichen darf nur angeordnet werden vor schwer erkennbaren Kreuzun-

gen und Einmündungen von rechts, an denen die Vorfahrt nicht durch Vor-
fahrtzeichen geregelt ist. Innerhalb geschlossener Ortschaften ist das Zei-
chen im Allgemeinen entbehrlich.

Zeichen 103

Kurve
(rechts)

  Zu den Zeichen 103 Kurve und 105 Doppelkurve
1 I.  Die Zeichen sind nur dort anzuordnen, wo die Erforderlichkeit einer erheb-

lichen Reduzierung der Geschwindigkeit in einem Kurvenbereich nicht 
rechtzeitig erkennbar ist, obwohl Richtungstafeln aufgestellt sind (vgl. Nr. 
II VwV zu § 43 Abs. 3 Anlage 4 Abschnitte 2 und 3; Rn. 6).

2 II.  Es dürfen nur die im Katalog der Verkehrszeichen aufgeführten Varianten 
der Zeichen 103 und 105 angeordnet werden. Eine nähere Darstellung 
des Kurvenverlaufs auf den Zeichen ist unzulässig.

3 III.  Mehr als zwei gefährliche Kurven im Sinne der Nummer I sind durch ein 
Doppelkurvenzeichen mit einem Zusatzzeichen, das die Länge der kur-
venreichen Strecke angibt, anzukündigen. Vor den einzelnen Kurven ist 
dann nicht mehr zu warnen.Zeichen 105

Doppelkurve 
(zunächst rechts)
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Zeichen 108

Gefälle

  Zu den Zeichen 108 Gefälle und 110 Steigung
1 Die Zeichen dürfen nur dann angeordnet werden, wenn der Verkehrsteilneh-

mer die Steigung oder das Gefälle nicht rechtzeitig erkennen oder wegen 
besonderer örtlicher Verhältnisse oder des Streckencharakters die Stärke 
oder die Länge der Neigungsstrecke unterschätzen kann. Die Länge der 
Gefahrstrecke kann auf einem Zusatzzeichen angegeben werden.

Zeichen 110

Steigung

Zeichen 112

Unebene Fahrbahn

 Zu Zeichen 112 Unebene Fahrbahn
1 I.  Das Zeichen ist nur für sonst gut ausgebaute Straßen und nur dann 

anzuordnen, wenn Unebenheiten bei Einhaltung der jeweils zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit oder der Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen 
eine Gefahr für den Fahrzeugverkehr darstellen können.

2 II.  Es ist empfehlenswert, die Entfernung zwischen dem Standort des Zei-
chens und dem Ende der Gefahrstelle anzugeben, wenn vor einer unebe-
nen Fahrbahn von erheblicher Länge gewarnt werden muss.

3 III.  Vgl. auch Nummer II zu Zeichen 101; Rn. 2.
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